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Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 "Mischgebiet Schloßberg" – 

Abwägung und Satzungsbeschluss 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Stadtrat macht sich die Entscheidungen zu den zum Entwurf zur 1. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg“ vom 31.05.2023 einschließlich der 

Begründung vom 31.05.2023 eingegangenen Stellungnahmen gemäß Abwägungs-

protokoll (Anlage 1) zu eigen und beschließt, diesen zu folgen. 

 

2. Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Mischgebiet 

Schloßberg“ (Planzeichnung vom 22.09.2023 – Anlage 2) als Satzung und billigt die 

Begründung vom 20.10.2023 (Anlage 3). 
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Verfahrensstand 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 1. Änderung des Bebauungsplans (BP) Nr. 34 

„Mischgebiet Schloßberg“ vom 31.05.2023 fand vom 28.07. bis 28.08.2023 statt. 

Anlass für die Änderung des B-Plans war der Antrag der Ärztehaus am Schlossberg GmbH 

vom 08.02.2023, am Standort des ursprünglich geplanten Ärztehauses eine Bebauung 

mit einem höherem Anteil Wohnnutzung realisieren zu können. 

 

Der seit 11.04.2014 rechtskräftige BP Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg“ wurde wie folgt 

überarbeitet: 

- Es wurde die bisherige Festsetzung Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO in Urbanes Gebiet 

gemäß § 6a BauNVO geändert. Auch hier ist eine gemischte Nutzung von Wohnen und 

Gewerbe möglich, aber es ist kein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnen und 

Gewerbe erforderlich. Die Grundflächenzahl von 0,6 (möglich ist 0,8) wurde aufgrund der 

bereits vorhandenen Wohnbebauung beibehalten. 

- Es wurden Festsetzungen getroffen, dass in allen geplanten Einrichtungen der 

Kurzzeitpflege und dem betreuten Wohnen Balkone planungsrechtlich bis zur Hälfte der 

Breite der jeweiligen Außenfassade zulässig sind. 

- Die Begründung wurde entsprechend aktualisiert. 

 

Ergebnis der erneuten öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung 

In den Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Nachbargemeinden wurden keine 

Bedenken, lediglich Hinweise geäußert. Von Bürgern wurden keine Stellungnahmen 

abgegeben. 

 

Folgende Änderungen gegenüber dem Auslegungsexemplar wurden erforderlich: 

- In der Planzeichnung (Anlage 2 zur Drucksache) wurden die farblichen Hervorhebungen 

der geänderten Teile aus dem Auslegungsexemplar rückgängig gemacht.  

- Entsprechend des Hinweises des Sachgebiets Planung beim Landratsamt Nordsachsen 

wurden die auf der Planzeichnung enthaltenen Rechtsgrundlagen auf Aktualität geprüft 

und entsprechend angepasst. 

- Entsprechend des Hinweises der Unteren Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt 

Nordsachsen wurde die Begründung zum BP (Anlage 3 zur Drucksache) um 

Betrachtungen der geänderten Orientierungswerte für den Tagzeitraum für ein urbanes 

Gebiet ergänzt. (siehe Abwägungstabelle – Anlage 1 zur Drucksache) 

- Entsprechend des Hinweises der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Nordsachsen wurde als Vorgriff auf den noch nicht rechtskräftigen § 41 a BNatSchG die 

Begründung zum BP um den Hinweis ergänzt, dass neu zu errichtende 

Außenbeleuchtungen der Grundstücke technisch und konstruktiv so angebracht, mit 

Leuchtmitteln versehen und betrieben werden sollten, dass Tiere und Pflanzen 

wildlebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt 

sind. 

 

Diese Änderungen an den Plandokumenten haben keinen materiellen Regelungsgehalt. 

Es handelt sich um Änderungen von klarstellender Bedeutung, diese haben somit 

redaktionellen Charakter. Es ist kein Neueinstieg ins Verfahren mit einer erneuten 

Beteiligung erforderlich. 

 

 

Unterlagen: 

Anlage 1 – Abwägungsprotokoll 

Anlage 2 – Entwurf zur 1. Änderung des BP Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg“ vom 

22.09.2023 

Anlage 3 – Entwurf der Begründung vom 20.10.2023 
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finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Bauausschuss Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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1. Änderung des Bebauungsplans (BPs) Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg“ 
 

Protokoll zur ABWÄGUNG vom 06.11.2023 
 

 
Kurzfassung des bisherigen Planverfahrens: 
 
06.03.2023  Beschluss Nr. 12/2023 zur Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des BPs  

30.03.2023  Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses im Amtsblatt Nr. 7 
 
03.07.2023  Beschluss Nr. 30/2023 zur öffentlichen Auslegung des BP-Entwurfs vom 31.05.2023 im Stadtrat 
20.07.2023  Öffentliche Bekanntmachung des o.g. Beschusses im Amtsblatt Nr. 15 

 
25.07.2023    Schreiben zur Beteiligung der Behörden und sonstigen TÖB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (per e-mail vom  
     26.07.2023 
 
28.07. bis 28.08.2023  Öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 1. Änderung 
 



Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
Inhalt der Stellungnahme 

Stellungnahme der Verwaltung 
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T 1 Landratsamt Nordsachsen (LRA NOS) vom 22.08.2023 
T 1.1 Bauordnungs- und Planungsamt 
T 1.1.1 SG Planungsrecht/Koordinierung 
1. Hinweise: 
- Die Raumordnungsbehörde bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle 
Leipzig, und der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen, sind, falls 
noch nicht geschehen, zu beteiligen. 
- Der BP ist aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) … ent-
wickelt, der eine gemischte Baufläche darstellt. Eine Genehmigung nach  
§ 10 Abs. 2 BauGB ist nicht erforderlich. 
- Es wird nachdrücklich auf die BauGB-Änderung vom 03.07.2023 zu den  
§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 und 4a BauGB hingewiesen.  
-Die Nachweise, dass die Unterlagen im Internet und im zentralen Landes-
portal während der öffentlichen Auslegung einsehbar waren (§ 3 Abs. 2 
BauGB), sollten der Verfahrensakte beigelegt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Den Hinweisen wurde gefolgt. 

Die auf der Planzeichnung angeführten Rechtsgrundlagen sind zum Tag des 
Satzungsbeschlusses an die aktuelle Rechtslage anzupassen. Z.B. ist das 
BauGB letztmalig am 12.07.2023 geändert worden. 
 

 
 Berücksichtigung 
Die Planzeichnung wird redaktionell überarbeitet. 

T 1.1.2 SG Denkmalschutz 
Keine Einwände 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

T 1.2 Umweltamt 
T 1.2.1 SG Abfall/Bodenschutz 
keine Bedenken 
 

 
 
 

T 1.2.2 SG Immissionsschutz (UIB) 
1. Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen gegen das o. g. Vorhaben 
keine Bedenken. 
 

 
 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 50 
BImSchG die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-einwirkungen und von schweren 
Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Be-

 
 
 
 



Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
Inhalt der Stellungnahme 

Stellungnahme der Verwaltung 
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triebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 
besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-
nutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsver-
ordnungen nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Ziel-
werte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen 
Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berück-
sichtigen… 
 

 
 
 
 
 
 
Es handelt sich hier um die Änderung eines bestehenden BPs, bei des-
sen Aufstellung die genannten Hinweise bereits hinreichend berück-
sichtigt wurden. Die geplanten bzw. bereits vorhandenen Nutzungen 
sind auch als nicht raumbedeutsam einzustufen. 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

3. Durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung reduziert sich der 
lärm-schutzrechtliche Schutzanspruch im Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 
Uhr). In einem Mischgebiet darf gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 ein schall-
technischer Orientierungswert von 60 dB(A) nicht überschritten werden. In 
einem urbanen Gebiet dürfen 63 dB(A) in Analogie zur TA Lärm nicht über-
schritten werden. Die schutzbedürftigen Nutzungen müssen zukünftig somit 
mehr Lärm im Tagzeitraum hinnehmen. Dies ist bei der Abwägung/Betrach-
tung mit zu berücksichtigen. Der Schutzanspruch im Nachtzeitraum (22:00 
Uhr bis 06:00 Uhr) mit 45 dB(A) bleibt gleich.  
 

Es ist davon auszugehen, dass sich an der örtlichen Situation im Um-
feld des geplanten urbanen Gebiet nichts Wesentliches ändert. Zu-
sätzliche Belastungen zur bereits bestehenden Vorbelastung (Straßen-
lärm Hallesche Straße und Marienstraße, Parkplatz KKH) sind aus der-
zeitiger Sicht nicht zu erwarten. Die tagsüber mögliche höhere Lärm-
belastung auf das urbane Gebiet von 3 dB(A) ist theoretisch möglich, 
tatsächlich aber eher unwahrscheinlich. Es ist davon auszugehen, dass 
die Festsetzung eines urbanen Gebietes nach § 6 a BauNVO angesichts 
vorgenannter Überlegungen keine negativen Auswirkungen auf die im 
Gebiet bereits ansässigen Wohngrundstücke haben wird. 
Für den schützenswerten Nachtzeitraum ist, wie in der Stellungnahme 
genannt, keine Änderung zu erwarten. 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Begründung zum BP wird redaktionell um o.g. Ausführungen er-
gänzt. 
 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei der Gestaltung der einzelnen 
Nutzungen darauf zu achten ist, dass am nördlich gelegenen Krankenhaus 
gemäß Nr. 6.1 Satz 1 g) der TA Lärm ein hoher Schutzanspruch vorliegt. 
Danach dürfen tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 45 dB(A) und nachts (22:00 
Uhr bis 06:00 Uhr) 35 dB(A) nicht überschritten werden. 
 

Am Schutzanspruch des Krankenhauses ändert sich mit vorliegender 
Planung nichts. Das geplante Gebäudes mit überwiegender Wohnnut-
zung und erheblich untergeordneter gewerblicher Nutzung gegenüber 
dem ursprünglich geplanten Ärztehaus übt keine höhere Lärmbelastung 
gegenüber dem Krankenhaus aus. 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
Inhalt der Stellungnahme 

Stellungnahme der Verwaltung 
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T 1.2.3 SG Naturschutz (UNB) 
1. Das Planvorhaben stellt bei Anwendung des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
kei-nen Eingriff nach § 14 Abs. 1 BNatSchG und § 9 SächsNatSchG dar (§ 
13 Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Nach § 13 Abs. 3 BauGB ist keine Umweltprüfung 
und kein Umweltbericht nach den §§ 2 und 2a BauGB notwendig. 
Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach den § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 
b (Natura 2000- Gebiete) sind durch den Geltungsbereich nicht zu erwar-
ten.  
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde bestehen keine Bedenken zum 
Vorhaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Hinweis: 
Im Vorgriff auf die zu erwartenden Regelungen des § 41a BNatSchG sollten 
in den Planteil B noch folgende Hinweise aufgenommen werden: 
Die neu zu errichtenden Außenbeleuchtungen der Grundstücke sind tech-
nisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und 
zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen 
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind (§ 41a BNatSchG). 
 

 
 
 Der Hinweis ist im Entwurf der Begründung vom 22.09.2023 bereits 
enthalten, wird aber noch um die Bemerkung ergänzt, dass die ge-
nannte Rechtsgrundlage noch nicht rechtskräftig ist und die Übernah-
me in die Begründung lediglich ein Vorgriff ist. Aus diesem Grund 
erscheint der Hinweis auch nicht auf der Planzeichnung.  

T 1.2.4 SG Wasserrecht (UWB) 
Wasserrechtliche Belange sind durch die Änderung nicht betroffen. 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

T 2 Landesdirektion Sachsen (LDS) 
Die Planung steht in Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung. 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

T 3 Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen (RPLWS) vom  
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die o. g. Planung keine 
Bedenken. 
 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

T 5 Landesamt für Denkmalpflege vom 14.08.2023 
Keine Bedenken, Anregungen, Hinweise 
 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

T 6 Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde“ (AZV) vom 07.09.2023 
Wie in der Begründung zum Entwurf des o. g. Bebauungsplanes ausgeführt, 
ist das Plangebiet bis auf das Flurstück 32/41 mit Wohnhäusern bebaut. Die 

 
 
 



Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
Inhalt der Stellungnahme 

Stellungnahme der Verwaltung 
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abwassertechnische Erschließung dieses Gebietes erfolgte mittels Erschlie-
ßungsvertrag. Der Anschluss des noch unbebauten Flurstücks 32/41 ist an 
das vorhandene Kanalnetz in der Marienstraße möglich. … Generell wird 
darauf orientiert, das Regenwasser auf dem Grundstück zu belassen. 
Unbelastetes Niederschlagswasser ist einer Nutzung zuzuführen bzw. zur 
Versickerung zu bringen. Bereits in der Planungsphase muss kritisch geprüft 
werden, welche Flächen überhaupt versiegelt werden sollen. Falls eine 
Befestigung unumgänglich ist, haben durchlässige Beläge den Vorrang 
(z. B. Rasengittersteine, Pflaster, poriger Beton). Auch Dachflächen mit 
einem Wasser speichernden Effekt (z.B. Gründach) tragen zu einer verrin-
gerten Ableitung bei. 
Regenwasser kann außerdem für Zwecke genutzt werden, die nicht zwin-
gend Trinkwasser erfordern (z. B. Toilettenspülung). Wird Regenwasser als 
Brauchwasser genutzt, müssen geeignete Messeinrichtungen vorgesehen 
werden, um die entstehende Schmutzwassermenge zu ermitteln. 
Genaue Einleitbedingungen werden in der Einleitgenehmigung festgelegt. 
 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine Einwände gegen 
die 1. Änderung des BPs bestehen, wenn die Umsetzung entsprechend der 
Begründung zur 1. Änderung des B-Planes erfolgt und die Hinweise des AZV 
berücksichtigt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise sind Bestandteil der Begründung und stehen somit als 
Information für den Investor zur Verfügung.  

T 7 Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen (VEW) vom 04.08.2023 
Keine Einwände 
 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

T 8 Stadtwerke Eilenburg GmbH (Gas und Elektro) (SWE) vom 
23.08.2023 
Der Anschluss an das Verteilnetz der Stadtwerke für Strom und Gas ist 
grundsätzlich gegeben. Eventuell wird für die Erschließung jeweils ein 
Netzausbau des Strom- bzw. Gasnetzes erforderlich. Dies kann allerdings 
erst nach nach der Leistungsbedarfsmeldung bewertet werden. 

 
 
 
 
 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

T 9 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 

 
Keine Stellungnahme 
 

 



Nachbargemeinden 

Kurzinhalt der Stellungnahme 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
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G 1 Große Kreisstadt Delitzsch 

 

keine Stellungnahme 

G 2 Stadt Wurzen 

 

keine Stellungnahme 

G 3 Stadt Taucha 

 

keine Stellungnahme 

G 4 Gemeinde Doberschütz. 

 

keine Stellungnahme  

G 5 Gemeinde Zschepplin 

 

keine Stellungnahme 

G 6 Gemeinde Jesewitz 

 

keine Stellungnahme 

G 7 Gemeinde Thallwitz vom 24.08.2023 

Zu vertretende öffentliche Belange sind durch Planung nicht berührt, es gibt 

keine eingeleiteten Maßnahmen und Planungen, die von Bedeutung sein könn-

ten, Bedenken, Hinweise und Anregungen werden nicht geäußert, 

 

 

 

 
 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

G 8 Gemeinde Krostitz 

 

keine Stellungnahme 

G 9 Gemeinde Schönwölkau  keine Stellungnahme  
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VERFAHRENSSCHRITTE DE 1. ÄNDERUNG

9. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der 
der Plan mit der Begründung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  .................  im Amtsblatt-
Nr. ................... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) und weiter auf die 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (vergl. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. 
Die Satzung ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt-Nr.  ........... am  ...............................  
in Kraft getreten.

Eilenburg, ............................................

Scheler, Oberbürgermeister

8. Die Satzung zur 1. Änderung des  
Bebauungsplanes, bestehend aus  der 
Planzeichnung und dem Text wird hiermit 
ausgefertigt.

Eilenburg, ...........................................

Scheler, Oberbürgermeister

7. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes,
bestehend aus der Planzeichnung und den 
Textfestsetzungen, wurde nach § 10 BauGB
in der Sitzung des Stadtrates vom  
.................... mit Beschl-Nr.  ...................  
als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplan es wurde gebilligt.

Eilenburg, ............................................

Scheler, Oberbürgermeister

6. Die Darstellung der Grenzen und Bezeich-
nungen der Flurstücke stimmt mit
dem Liegenschaftskataster überein
(Stand ................................................).
Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung
im Plan wird nicht garantiert.

Eilenburg, ...........................................

Vermessungsamt des
Landkreises Nordsachsen

5. Der Stadtrat hat die fristgerechten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am  ....................   geprüft. Das 
Ergebnis der Abwägung ist mit Schreiben 
von  ..................    mitgeteilt worden.

Eilenburg,                                      

Scheler, Oberbürgermeister

4. Die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (TÖB) sind 
nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
25.07.2023   aufgefordert worden, 
Stellungnahmen abzugeben. 

Eilenburg,                                      

Scheler, Oberbürgermeister

3. Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus:
     -  Planzeichnung, M 1 : 500
     - Textliche Festsetzungen, Begründung
haben in der Zeit von  28.07.  bis 28.08.2023 während nachfolgenden Dienstzeiten nach § 13
Abs. 2  Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2  BauGB in der Stadtverwaltung Eilenburg, Bürgerbüro, 
Marktplatz 1 in Eilenburg zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegen:
Montag, Mittwoch, Freitag       von     9.00 - 13.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag        von     9.00 - 18.00 Uhr
Sonnabend                              von     9.00 - 12.00 Uhr
Zusätzlich sind die Unterlagen während des genannten Zeitraumes auf der Internetseite der 
Stadt Eilenburg unter www.eilenburg.de>Rathaus>Stadtentwicklung>Öffentliche Auslegung und 
auf der Seite www.buergerbeteiligung.sachsen.de einsehbar.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden 
können, durch das Amtsblatt- Nr. 15  vom 20.07.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Von der Umweltprüfung wurde nach § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Eilenburg, ............................................

Scheler, Oberbürgermeister

2. Der Stadtrat hat am  03.07.2023 
mit Beschluss-Nr.  30/2023  den Entwurf 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
mit Begründung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt.

Eilenburg, ............................................

Scheler, Oberbürgermeister

1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
06.03.2023           Beschl.-Nr.
12/2023 - V nach § 2 Abs. 1  BauGB 
die Einleitung des Änderungsverfahren des  
Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB be-
schlossen. Der Veröffentlichung des Beschluss 
erfolgte ortsüblich im Amtsblatt der Stadt 
Eilenburg und des Landkreises Nordsachsen 
Nr. 7  vom  30.03.2023.

Eilenburg, ............................................

Scheler, Oberbürgermeister

Quelle: Geoportal Lankreis Nordsachsen - ohne Maßstab

ÜBERSICHTSPLAN

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durchArtikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) ) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung  - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts (Planzeichenverordnung  - PlanZV ) vom 18.12.1990 
(BGBl. I v. 1991, S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. 
S. 705) geändert worden ist

3. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
(nach  § 9 Abs.  6 BauGB)

Denkmalschutzbelange
Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Relevanzbereich der 
einst mittelalterlichen Vorburgsiedlung. Vor Beginn der Bautätigkeit sind im 
betroffenen Areal archäologische Grabungen erforderlich, welche mind. 4 Wochen 
vor Beginn beim Landesamt für Archäologie Dresden anzuzeigen sind.

Aus Gründen des archäologischen Denkmalschutzes wird auf die Melde- und 
Sicherungspflicht von Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG hingewiesen. 
§ 20 SächsDSchG ist in die Planungsunterlagen und Ausführungsdokumente 
mit folgendem Wortlaut zu übernehmen:

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt,
 von denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Nordsachsen 
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern 
nicht die zuständige Landesoberbehörde für den Denkmalschutz mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstückes sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter oder 
Unternehmer der Arbeiten befreit.

4. HINWEISE
Bodenschutz
Das Plangebiet ist nicht im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) erfasst. Es kann 
somit von einer Altlastenfreiheit im Sinne des § 9 in Verbindung mit § 2 Abs. 6 des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) ausgegangen werden.
Ergeben sich im Zuge der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder/und Altlasten i.S. des 
§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 5 BBodSchG (z.B. altlastenrelevante Sachverhalte 
wie organoleptische Auffälligkeiten; Abfall) besteht für den Grundstückseigentümer
und Inhaber der tatsächlichen Gewalt nach § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG vom 
22. Februar 2019 die Pflicht, diese unverzüglich der nach § 19 Abs. 1 
SächsKrWBodSchG zuständigen Behörde (hier: LRA Nordsachsen, Umweltamt) 
mitzuteilen.
Im Hinblick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden sowie zur 
Minimierung baubetrieblicher Bodenbelastungen sind die auf der Grundlage des 
§ 1a BauGB und § 7 Abs. 2 SächsABG, § 1BBodSchG, § 202 BauGB gegebenen 
Hinweise in der Begründung zu beachten.

Natürliche Radioaktivität:
Es liegen keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften 
für das Plangebiet vor. Es wird jedoch empfohlen, die fachlichen Hinweise zum 
Radonschutz zu beachten. Dazu kann die Radonberatungsstelle des Freistaates 
Sachsen (T. 03772/24214 oder  e-mail: radonberatung@smul.sachsen.de) genutzt 
werden. 

Schutzabstand Wald:
Für die Errichtung von Gebäuden innerhalb des Schutzkorridors muss eine Ausnahme-
genehmigung beantragt werden, über die die untere Bauaufsichtsbehörde im Einver-
nehmen mit der Forstbehörde entscheidet.

GRUNDLAGE  DER  PLANDARSTELLUNG

Der Plan wurde auf der Grundlage der Lageplanes des Vermessungsbüros 
Roland Meyer, Taucha vom Januar 2023 erstellt. 

TEXTFESTSETZUNGEN

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

1.1.1 Urbanes Gebiet MU nach § 6a BauNVO
Die allgemeine Zulässigkeit richtet sich nach § 6a Abs. 2 BauNVO. Zulässig 
sind damit Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Unzulässig nach § 1 Abs. 5 BauNVO sind die zulässigen Nutzungen nach  
§ 6a Abs. 2 BauNVO:
- Nr.3 Einzelhandelsbetriebe
Ausnahmsweise zulässig sind Einzelhandelseinrichtungen für medizinische 
und orthopädische Artikel sowie Apotheken bis zu einer maximalen 
Verkaufsfläche von 100 m².

Unzulässig sind auch die nach § 1 Abs. 6 BauNVO  ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nach § 6a Abs. 3 BauNVO
- Nr. 1 Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder 
  ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind   und
- Nr. 2 Tankstellen.

Anlagen für Sonnenenergie sind auf allen Wand- und Dachflächen und 
Anlagen für Geothermie sind im gesamten Geltungsbereich zulässig.

Feuerungsanlagen mit Funkenflug sind im MU 3 unzulässig.

1.1.2  Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB wird im 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestimmt durch:
- die Grundflächenzahl GRZ, hier 0,6 und 0,4 
- Zahl der Vollgeschosse, hier  II und III
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche für Garagen, 
Carports, Stellplätze und ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO bis 50% überschritten werden. Weitere Überschrei-
tungen sind unzulässig.
Die Zahl der Vollgeschosse wird dabei als Höchstgrenze festgesetzt. 

1.2  Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die in der Planzeich-
nung eingetragenen Baugrenzen nach § 23 BauNVO bestimmt. Nach § 23 
Abs. 3 Satz 2 BauNVO kann ausnahmsweise ein Vortreten von untergeord-
neten Gebäudeteilen bis max. 1,5m zugelassen werden. 
Im MU 3 sind Überschreitungen der Baugrenze nur am Wendehammer durch
Vorsprünge von Gebäudeteilen bis max. 2,0 m zulässig. 
Im MU 1 ist die Überschreitung der Baugrenze bis max. 1,5 m durch Balkone
zulässig, welche in Summe 50 % der Außenwandlänge nicht überschreiten darf.

1.3  Flächen für Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen
Pro Wohneinheit sind mind. 2 Stellplätze zu schaffen.
Vor Garagenzufahrten ist sicher zu stellen, dass zur Erschließungsstraße 
hin, das Aufstellen von Fahrzeugen in einer Tiefe von mindestens 5m auf 
der privaten Grundstücksfläche möglich ist.
Im MU 3 sind Stellplätze und Garagen nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche und in der nichtüberbaubaren Fläche am Wendehammer 
(3m-Bereich) zulässig.

2. FESTSETZUNGEN ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG 
BAULICHER ANLAGEN
(Örtliche Bauvorschriften nach  § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 SächsBO )

2.1 Dächer
Im MU 2 und MU 3 sind Sattel-, Walm- bzw. Krüppelwalm- und 
Pultdächer zugelassen. Bei der Nutzung von alternativen Energien (Solar- oder 
Fotovoltaikanlagen) sind auch versetzte Satteldächer zulässig.

50 m10 m
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1. Plangrundlage  
 
Mit dieser 1. Änderung soll der Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 34 der Stadt Eilenburg 

„Mischgebiet Schloßberg" Satzungsexemplar vom 21.02.2014, rechtswirksam seit 
11.04.2014 geändert werden.  
 

2. Bereich der Änderung  
 

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten des Stadtgebietes von Eilenburg im Stadt-
teil Berg und hat eine Größe von 12.090 m². 
Betroffen von der 1. Änderung ist der gesamte Geltungsbereich des B-Planes mit den 
Flurstücken 32/4, 32/28, 32/29, 32/32, 32/33, 32/34, 32/35, 32/36, 32/39, 32/40, 
32/41, 32/42, 32/43, 32/44, 32/45 und 101/2 der Flur 17 in der Gemarkung Eilenburg. 
 
Zusammenfassend sind folgende Änderungen geplant: 

- Änderung des gesamten Gebietes von Mischgebiet nach § 6 BauNVO in Urbanes 
Gebiet nach § 6a BauNVO 

- Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit Ausnahme von Einzelhandelseinrich-
tungen für medizinische und orthopädische Artikel sowie Apotheken bis zu einer 
maximalen Verkaufsfläche von 100 m² 

- Erweiterung der Überschreitungsmöglichkeit der Baugrenzen im MU 1 durch Bal-
kone 

- Einarbeitung der aktuellen Katastergrenzen und damit geringfügige Änderung 
der Abgrenzung zwischen MU 1 und MU 3 

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen und der Hinweise 

 
Für diese 1. Änderung wird die Planzeichnung neu angefertigt.  
 
 
In dieser Begründung wird ausschließlich nur der zu ändernde Teil betrachtet. 
Alle nicht benannten Texte der Begründung des Satzungsexemplars vom 
21.02.2014 gelten weiterhin. 
 
 

3. Anlass, Ziele und Erfordernis der Änderung  
 
Die Ärztehaus am Schloßberg GmbH als Eigentümerin des Flurstücks 32/41 der Flur 17 
beantragte bei der Stadt Eilenburg die Änderung des B-Planes. 
Vorausgegangen war ein Antrag zur Bebauung der Fläche mit einem Gebäude mit zwei 

Arztpraxen, einem Sanitätshaus sowie einer Apotheke im Erdgeschoss. Im ersten Ober-
geschoss ist eine Kurzzeitpflege mit 16 Plätzen- und im zweiten Obergeschoss betreutes 
Wohnen mit 11 Wohneinheiten geplant. Das Staffelgeschoss weist noch einmal 5 wei-
tere Appartements auf. 
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Nach der planungsrechtlichen Vorprüfung kam man zu dem Ergebnis, dass die geplan-
ten Nutzungen nach rechtwirksamen B-Plan nicht zulässig sind, da sie dem Gebietsch-
arakter des festgesetzten Mischgebietes nach § 6 BauNVO – hier speziell das Mi-
schungsverhältnis von Wohnen und Gewerbe- widersprechen.  
Zur Umsetzung der geplanten Nutzungen muss der B-Plan dahingehend geändert wer-
den, dass das bisher geplante Mischgebiet in ein Urbanes Gebiet umgewandelt wird. Da 
sich eine solche Umwandlung nicht nur auf das eine Flurstück 32/41 beschränken lässt, 

soll die Änderung für das gesamte Plangebiet erfolgen.  
Des Weiteren sollen die bisherigen Festsetzungen dahingehend geändert werden, dass 
jede der kleinen Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss mit einem Balkon versehen 
werden kann.  
Um diese Ziele zu erreichen, ist die Änderung und Fortschreibung des Bebauungsplanes 
erforderlich. 
 

4. Vorbereitende Bauleitplanung 

4.1 Raumordnung  
 

Im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013) und im Regionalplan Leipzig-
Westsachsen (RPl L-WS, verbindlich seit 16.12.2021) sind nach bisherigem Kenntnis-
stand keine Aussagen enthalten, die gegen die Änderungen dieses Bebauungsplanes 
sprechen.  
Die Änderungsbereiche umfassen nur die bereits rechtswirksame Fläche des B-Plans, 
Erweiterungen in den Außenbereich sind nicht geplant, so dass raumordnerische Be-
lange weniger berührt werden. 
 

 

4.2 Flächennutzungsplan  
 
Die Stadt Eilenburg verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP). 
Die zu überplanende Fläche ist darin als gemischte Baufläche (M) ausgewiesen. Der 

rechtswirksame B-Plan war aus dem FNP gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Eine 
Genehmigung des B-Planes nach § 10 Abs. 2 BauGB war nicht erforderlich. 
Eine Genehmigung der 1. Änderung des B-Planes Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg“ ist 
ebenfalls nicht erforderlich, da keine Abweichungen vom FNP geplant sind. 
 
 

4.3 Vorhandene Bebauungspläne  
 
Im Geltungsbereich des Plangebietes und damit auch im Änderungsbereich dieses B-
Planes befinden sich keine weiteren B-Pläne. Unmittelbar nördlich grenzt, wie in der 
Planzeichnung dargestellt, der B-Plan Nr. 18 „Krankenhaus Wilhelm-Grune-Straße“ an 
den Geltungsbereich dieses B-Planes an.  
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4.4 Sonstige Planungen  
 
Das Plangebiet befindet sich am Rand des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 

der Altstadt von Eilenburg, ist aber nicht Bestandteil. 
 

 

5. Verfahren 
 
Der zu ändernde Plan wurde als B-Plan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB auf-

gestellt.  
In der Begründung zum rechtswirksamen B-Plan wurde dazu ausgeführt, dass der Plan 
gemäß § 13a Abs. 1 BauGB als Maßnahme der Innenentwicklung eine Fläche der Wie-
dernutzbarmachung zugeführt und entsprechend nachverdichtet wird. 
Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 1,21 ha. Nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
liegt das Gebiet unterhalb des Schwellenwertes von 20.000m² zulässiger Grundfläche. 
Die geplanten Zulässigkeiten lassen auch keine Vorhaben zu, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Des Weiteren sind derzeit 

keine Beeinträchtigungen der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
(hier Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) 
bekannt. 
In der näheren Umgebung wurden bisher keine B-Pläne nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Aus diesem Grund können keine räumlichen, zeitlichen oder sachlichen Zusammen-
hänge vermutet werden, welche eine kumulierende Wirkung von weiteren B-Plänen als 
eine städtebauliche Gesamtmaßnahme bewirken. 
Mit der Änderung sollen nur die Nutzungsart und textliche Festsetzungen geändert so-
wie durch die zwischenzeitliche Veränderung des baulichen Bestandes und Fortschrei-

bung des Katasters die Planzeichnung angepasst werden. Eine räumliche Erweiterung 
oder Änderung des Geltungsbereiches ist nicht geplant. Da die Bedingungen für die 
Anwendung des § 13 a BauGB auch für die 1. Änderung zutreffen, kann das Änderungs-
verfahren ebenfalls nach § 13a BauGB durchgeführt werden.  
Demnach kann das beschleunigte, vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 2 und 3 
BauGB angewendet werden. 
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a und 
von der Angabe, welche umweltbezogene Informationen nach § 3 Abs. 2 BauGB ver-

fügbar sind wird abgesehen. Ebenfalls kann auf die zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB verzichtet werden. 
 
Verfahrensschritte: 

- 06.03.2023    Aufstellungsbeschluss 
- 03.07.2023   Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

- 28.07. bis 28.08.2023 Öffentliche Auslegung 
- …………………   Satzungsbeschluss 
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6. Änderungen des BPs Nr. 34 „Mischgebiet Schloßberg 

6.1 Änderung der textlichen Festsetzungen  
 
1.1.1 Urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO: 
Das Plangebiet wurde bis auf das nördliche Flurstück 32/41 mit Wohnhäusern bebaut. 
Wie oben bereits ausgeführt, kann die geplante Bebauung auf dem noch unbebauten 
Flurstück nicht innerhalb der Festsetzungen des rechtswirksamen B-Planes ausgeführt 
werden. 

Es ist geplant, ein Gebäude mit zwei Arztpraxen, ein Sanitätshaus sowie eine Apotheke 
im Erdgeschoss zu errichten. Im ersten Obergeschoss ist eine Kurzzeitpflege mit 16 
Plätzen- und im 2. Obergeschoss betreutes Wohnen mit 11 Wohneinheiten geplant. Im 
Staffelgeschoss sollen noch einmal 5 weitere Appartements errichtet werden. 
Nach einer planungsrechtlichen Vorprüfung wurde festgestellt, dass die geplanten Nut-
zungen nicht mehr dem Gebietscharakter des festgesetzten Mischgebietes nach § 6 
BauNVO entsprechen. Das für ein Mischgebiet nachzuweisende Mischungsverhältnis 
von Wohn- und Gewerbenutzungen wird von dem geplanten Projekt nicht erfüllt. 
Aus diesem Grund hat man sich auch in Abstimmung mit dem Landratsamt Nordsach-

sen zur Änderung des Gebietscharakters entschieden. 
Anstatt des ursprünglich festgesetzten Mischgebiets (MI) nach § 6 BauNVO soll nun ein 
urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO festgesetzt werden. Die Zulässigkeiten sind 
relativ gleich, nur dass hierbei das Mischungsverhältnis zwischen Wohnen und gewerb-
licher Nutzung nicht quantitativ nachgewiesen werden muss. Da eine solche Umwand-
lung sich nicht nur auf das eine Flurstück 32/41 beschränken lässt, wird der Gebiets-
charakter für das gesamte Plangebiet geändert.  
Die allgemeine Zulässigkeit richtet sich nach § 6a Abs. 2 BauNVO. Zulässig sind damit 

Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwal-
tungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 
Wie auch schon im rechtwirksamen B-Plan wurden die ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen 
- Nr. 1 Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder  
  ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind   und 
- Nr. 2 Tankstellen 

auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen. Eine inhaltliche Änderung 
erfolgte damit nicht. Die Festsetzung wurde nur an die Rechtgrundlage des § 6a 
BauNVO angepasst. 
 
Einzelhandel: 
Zum Zeitpunkt der Satzungsfassung des rechtwirksamen B-Planes gab es noch kein 
wirksames Einzelhandelskonzept (EHK) der Stadt Eilenburg und konnte somit nicht als 
rechtssichere Grundlage für Einschränkungen des Einzelhandels herangezogen werden. 
Mittlerweile gibt es das EHK 2015 vom 20.05.2016 (am 06.06.2016 als Städtebauliches 

Konzept beschlossen), das als Leitfaden für die Steuerung des Einzelhandels im Stadt-
gebiet von Eilenburg dient. 
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Auf dieser Grundlage und gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wurden die allgemein zulässigen 
Nutzungen nach § 6a Abs. 2 BauNVO: - Nr.3 Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise sollen Einzelhandelseinrichtungen für medizinische und orthopädische 
Artikel sowie Apotheken bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 100 m² zulässig 
sein. 
Das Plangebiet liegt außerhalb zentraler Versorgungsbereiche der Stadt und soll diese 
entsprechend nicht beeinträchtigen. Entsprechend des EHK 2015 sind Einzelhandelsbe-

triebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten bis zu einer Verkaufs-
fläche von 75 m² (sogenannte „Eilenburger Läden“) generell zulässig.  
Derzeit wird das Einzelhandelskonzept 2015 fortgeschrieben. Entsprechend ersten Er-
gebnissen wird sich die Verkaufsfläche für die sogenannten „Eilenburger Läden“ von 
bisher 75 m² auf 100 m² erhöhen. Deshalb sollen in diesem konkreten Fall abweichend 
vom derzeit gültigen EHK Einzelhandelseinrichtungen für medizinische und orthopädi-
sche Artikel sowie Apotheken bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 100 m² zu-
lässig sein. Begründet ist diese Festsetzung in der unmittelbaren Lage des Plangebiets 

zum Kreiskrankenhaus und dass sich planmäßig zwei Arztpraxen etablieren werden. 
Aus diesem Grunde können entsprechende Synergieeffekte gefördert werden, so dass 
auch ein Sanitätshaus sowie eine Apotheke sinnvolle Ergänzungen sind. 
Mit dieser Feststellung wäre dann die o.g. Festsetzung auch konzeptionell begründet.  
 
1.1.2 Maß der baulichen Nutzung: 
Eine Änderung des Maßes der baulichen Nutzung ist nicht geplant. Es ist die Anzahl der 
maximalen Vollgeschosse festgesetzt. Möglich ist dabei auch der Ausbau des Dachge-
schosses, ohne dass es ein Vollgeschoss wird, sowie auch ein zusätzliches „Staffelge-

schoss“, welches in seiner Ausdehnung ca. Zweidrittel der Grundfläche des Vollgeschos-
ses betragen kann. 
 
1.2 Überbaubare Grundstücksflächen: 
Es wurde eine ergänzende Festsetzung für die Überschreitungsmöglichkeit von Balko-
nen aufgenommen. 
„Im urbanen Gebiet 1 (MU 1) ist die Überschreitung der Baugrenze bis max. 1,5 m 
durch Balkone zulässig, welche in Summe 50 % der Außenwandlänge nicht überschrei-
ten darf.“ Damit soll die Überschreitungsmöglichkeit von ursprünglich bis maximal ein 

Drittel auf maximal ein Halb der Außenwandlänge erweitert werden, um für jede der 
Wohnungen einen Balkon zu ermöglichen. 
 
2.1 Dächer: 
Hier erfolgte die Korrektur eines formalen Fehlers. Die bisherigen Festsetzungen zur 
Dachform bezogen sich nur auf die Gebiete 2 und 3. Im MU 1 waren keine Dachformen 
festgesetzt. Aus diesem Grund erfolgte eine redaktionelle Richtigstellung.  
 

2.2 Einfriedungen 
Die Festsetzung zur Erforderlichkeit des Zurücksetzens von Grundstückszufahrten um 
5 m wurde gestrichen, weil es für diese Festsetzung keine Rechtsgrundlage in Form 
eines Verkehrsgutachtens gibt, in dessen Ergebnis eine entsprechende Festsetzung ge-
troffen werden könnte. Eine Störung des Verkehrsflusses ist nicht zu erwarten, da es 
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sich hier um eine geringe Anzahl von Wohngrundstücken handelt. Es ist auch nicht 
davon auszugehen, dass das geplante Bauvorhaben im MU 1 eine hohe Verkehrsfre-
quenz nach sich zieht. 
 
Rechtsgrundlagen und Hinweise: 
Die Rechtsgrundlagen und die Hinweise aus der Planzeichnung wurden an die aktuelle 
Rechtslage angepasst. 

 

6.2 Änderungen der Planzeichnung  
 
In den Nutzungsschablonen wurde die Nutzungsart von Mischgebiet (MI) in urbanes 
Gebiet geändert. Die Begründung dazu erfolgte bereits unter 6.1. 
 
Die Abgrenzung zwischen MU 1 und MU 3 im Nordosten des Plangebietes wurde an die 
aktuelle Flurstücksteilung angepasst. 

 
Weiterhin erfolgten zwischenzeitlich Grundstücksteilungen mit Fortschreibung des Ka-
tasters. Das neue Kataster und der Gebäudebestand wurden in die Planzeichnung über-
nommen.  
 
 

7. Umweltprüfung – Umweltbericht 
 
Wie unter Punkt 5 bereits dargelegt, soll das Verfahren zu diesem B-Plan nach § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird 
im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, vom Umweltbe-
richt nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach  

§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Eine Umweltprüfung für diesen B-Plan erfolgt somit 
nicht. 
 
Die Auswirkungen der Planungen auf Natur und Landschaft sind unabhängig vom oben 
genannten Entfall der Umweltprüfung nach 13 Abs. 3 BauGB auch bei B-Plänen der 
Innenentwicklung darzustellen und in die Abwägung einzustellen. Nach dem Urteil des 
Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom 18.01.2017 – 15 N 14.2033 - , Rn. 40, juris  
„… hat die planende Gemeinde die Belange i.S. von § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB 
auch im Verfahren nach § 13 a BauGB gemäß § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7, Abs. 8 BauGB 

zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwägung einzustellen. … Im Übrigen bleibt es 
jedoch bei der – uneingeschränkten – Beachtung der Belange des Naturschutzes  
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB) im Rahmen der planerischen Abwägung …, auch 
etwa in Bezug auf das Minimierungsgebot … „ 
Nach § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen 
auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. Somit ist eine solche Betrachtung 
auch bei einer Änderung dieses B-Planes zu machen. 
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Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB sind Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche 
und Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft und biologische Vielfalt und deren 
Wechselwirkungen zu betrachten. 
 
Wie oben beschrieben, beschränken sich die Änderungen des B-Planes nur auf die Än-
derung der Nutzungsart von Mischgebiet (MI) in urbanes Gebiet (MU) mit entsprechen-
den Zulässigkeiten. Änderungen an den Grundflächenzahlen (GRZ) oder der zulässigen 

Höhen sind nicht geplant. Somit kommt es zu keiner weiteren Versiegelung oder ande-
ren negativen städtebaulichen Auswirkungen. Die Änderungen sind so geringfügig, dass 
keine Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwarten sind. 
 
Immissionsschutz: 
In der Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises wurde 
darauf hingewiesen, dass sich durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung der 
Schutzanspruch im Tageszeitraum (6.00 bis 22.00 Uhr) reduziert. In einem Mischgebiet 

darf gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 ein schalltechnischer Orientierungswert von 60 dB(A) 
nicht überschritten werden. In einem urbanen Gebiet dürfen 63 dB(A) in Analogie zur 
TA Lärm nicht überschritten werden. Die schutzbedürftigen Nutzungen müssen zukünf-
tig somit mehr Lärm im Tagzeitraum hinnehmen. Die tagsüber mögliche höhere Lärm-
belastung auf das urbane Gebiet von 3 dB(A) ist theoretisch möglich, tatsächlich aber 
eher unwahrscheinlich. Es ist davon auszugehen, dass sich an der örtlichen Situation 
im Umfeld des geplanten urbanen Gebiet nichts Wesentliches ändert. Zusätzliche Be-
lastungen zur bereits bestehenden Vorbelastung (Straßenlärm Hallesche Straße und 
Marienstraße, Parkplatz KKH) sind aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten. Es ist davon 

auszugehen, dass die Festsetzung eines urbanen Gebietes nach § 6 a BauNVO ange-
sichts vorgenannter Überlegungen keine negativen Auswirkungen auf die im Gebiet be-
reits ansässigen Wohngrundstücke haben wird. 
Der Schutzanspruch im Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) mit 45 dB(A) bleibt 
unverändert. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei der Gestaltung der einzelnen Nutzungen 
darauf zu achten ist, dass am nördlich gelegenen Krankenhaus gemäß Nr. 6. 1 Satz 1 
g) der TA Lärm ein hoher Schutzanspruch vorliegt. Danach dürfen tags (06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr) 45 dB(A) und nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 35 dB(A) nicht überschritten 

werden. 
 
Naturschutz: 
Nach Hinweis der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises sollten im Vorgriff auf 
die zu erwartenden Regelungen des § 41 a BNatSchG die neu zu errichtenden Außen-
beleuchtungen der Grundstücke technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leucht-
mitteln versehen und betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten 
vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 
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8. Verkehrserschließung 
 
Änderungen der Verkehrserschließung sind nicht geplant bzw. zu erwarten. Die Er-

schließungsstraße „Henriweg“ auf dem Flurstück 32/32 ist zwischenzeitlich hergestellt. 

9. Technische Ver- und Entsorgung 
 
Ebenfalls gibt es keine Änderungen bei der Technische Ver- und Entsorgung. Die ein-
zelnen Flurstücke wurden durch die Ver- und Entsorgungsträger erschlossen. 

 
 

10. Flächenangaben 
 
Das gesamte Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 12.090 m². 

 
Davon entfallen auf: 

urbanes Gebiet     ca. 10.900 m² 
öffentliche Verkehrsfläche  ca.   1.190 m² 

 
Die geringfügigen Differenzen gegenüber dem rechtswirksamen Plan resultieren aus 
der exakten Katastervermessung nach Herstellung der Straße und aus dem Wegfall von 
den Flurstücken 32/26 im Osten und 32/27 im Süden. Diese Flurstücke gehören zu der 
jeweils anliegenden Straße. 

 
 

11. Hinweise 

11.1 Bodenschutz 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz unter Nr. 4 der textlichen Festsetzungen wurden an die 
aktuelle Rechtslage angepasst. 
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